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RS OGH 1958/12/19 2Ob324/58,
3Ob49/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1958

Norm

ZPO §393 Abs1

Rechtssatz

Das Rechtsmittelgericht ist nicht gehindert, bei einer anderen Rechtsau5assung über den Grund des Anspruches an

die Stelle eines Endurteiles des Vorgerichtes ein Zwischenurteil über den Grund des Anspruches zu setzen, wenn es

der Ansicht ist, daß die Verhandlung in Ansehung der Höhe des eingeklagten Anspruches zur Entscheidung noch nicht

reif ist.
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